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Die eingebrachte Beschwerde fällt nicht in den Kompetenzbereich des
Österreichischen Werberates. Der Österreichische Werberat zeichnet für die
inhaltliche Beurteilung von Wirtschaftswerbung, anhand des Ethik Kodex
der Österreichischen Werbewirtschaft, zuständig, nicht jedoch für eine
vermutete Rechtsverletzung.

Der Österreichische Werberat war in diesem Fall jedoch in einer
Sprachrohrfunktion aktiv und hat das betroffene Unternehmen zum
Thema sensibilisiert und Bewusstsein dafür geschaffen.

Der/ die BeschwerdeführerIn wurde darüber informiert. 
Der Beschwerdefall ist hiermit abgeschlossen.

Hallo,

nachdem wir eine Abmahnung wegen Werbung mit einer Bulldogge (Thema

Qualzucht) ha�en und dies auch umgehend umgesetzt haben, denke ich

gleiches Recht für alle.

Damit möchte ich nachstehendes Unternehmen anzeigen und bi�e auch hier

einzuschreiten.

Seit kurzem hat auch die österreichische Tierärztekammer diese Thema�k

wieder aufgegriffen und entsprechend verurteilt.
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Fa. Hey Holy, Screenshot anbei.

Auch auf Facebook wird mit Bulldoggen geworben.
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